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Die Partner 

Liebe Leser,
wer kennt die Situation nicht aus eigener Erfahrung? In einer fr emden Stadt mit dem Auto unter-
wegs und trotz grober Kenntnis der Route einmal auf die falsche Spur gekommen, landet man nicht 
selten zielstrebig in einer Sackgasse. 

Ein bisschen so ist es für viele Unternehmer auch in der fr eien Wirtschaft . Sie wissen, wo Sie hin-
möchten, merken aber zu spät, dass Sie sich mehr und mehr vom Ziel entfernen. Erst wenn die 
festgefahrene Lage off ensichtlich ist, wird festgestellt: So geht es nicht weiter! Doch leider ist es in 
solchen Situationen nicht so einfach wie im Straßenverkehr. Das Steuer herumreißen und wenden 
funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Deshalb ist es häufi g besser, rechtzeitig anzuhalten, statt stur 
geradeaus zu fahren. Denn wer beizeiten einlenkt, kommt schneller wieder auf Kurs!

Mit unserem Schwerpunktthema dieser News, „Sanierung und Insolvenz“, möchten wir informie-
ren und aufk lären, denn entgegen der weitläufi gen Meinung, schon eine Sanierung sei der Anfang 
vom Ende, liegen große Chancen darin, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen. 

Dank unserer kompetenten Steuer- und Wirtschaft steams stehen wir Ihnen als „Navigationssystem“ 
in allen Unternehmenslagen zur Seite und weisen Ihnen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft . 

Auf den nächsten Seiten lesen Sie wieder Neues aus dem Hause H.P.O. sowie unserer Branche. 

Viel Freude bei der herbstlichen Lektüre

 Ihr Martin Steff en 

Ralf Hansen
Steuerberater

Stephan Heuser
Steuerberater
Dipl.-Kaufmann

Wilhelm Steffen
Steuerberater
Dipl.-Kaufmann

Martin Steffen
Steuerberater
Dipl.-Kaufmann

Büro Flensburg

Lise-Meitner-Straße 17 ∙ 24941 Flensburg
E-Mail: fl ensburg@hpo-partner.de
Telefon: 0461 99 60-0 ∙ Fax: 0461 99 60-102 

Büro Hamburg

Paul-Dessau-Straße 5 ∙ 22761 Hamburg
E-Mail: hamburg@hpo-partner.de
Telefon: 040 450 66-0 ∙ Fax: 040 450 66-200 

Büro Husum

Dieselstraße 1 ∙ 25813 Husum
E-Mail: husum@hpo-partner.de
Telefon: 04841 66 33-0 ∙ Fax: 04841 66 33-29 

Armin Petersen
Unternehmensberater
Sparkassen-Betriebswirt 

Barbara Ohlsen
Steuerberaterin

Silke Lehmann
Steuerberaterin
Dipl.-Betriebswirtin (FH)

Kirsten Markussen
Steuerberaterin
Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Leiterin Büro Husum

Heike-Sine Paulsen
Wirtschaft sprüferin
Steuerberaterin
Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Leiterin Büro Hamburg

News | 2

Editorial 

Unsere Standorte

Impressum

Herausgeber
H.P.O. Wirtschaft spartner
Lise-Meitner-Str. 17 ∙ 24941 Flensburg
www.hpo-partner.de ∙ fl ensburg@hpo-partner.de

Redaktion | Gestaltung
HOCHZWEI – büro für visuelle kommuni-
kation gmbh & co. kg ∙ Fördepromenade 16 ∙ FL
www.hoch2.de ∙ info@hoch2.de



Wer rechtzeitig Hilfe einholt und off en dafür ist, sich im Rahmen einer 
Sanierung neu zu orientieren, hat gute Perspektiven, die entscheidenden 
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft  zu stellen. H.P.O.-Partner Mar-
tin Steff en ist auf das Th ema „Sanierung und Insolvenz“ spezialisiert und 
möchte Unternehmer darin bestärken, Probleme konstruktiv zu lösen.

Seit wann tragen Sie den Titel „Fachberater für Sanierung und In-
solvenzverwaltung (DStV e. V.)“ und was hat für Sie den Ausschlag 
gegeben, diese Zusatzqualifi kation zu erlangen?

Ich habe den Titel 2007 erworben, indem ich direkt am ersten Lehrgang 
teilgenommen habe, den der Deutsche Steuerberaterverband für diese 
Spezialisierung angeboten hat. Dazu muss man wissen, dass das Fachbe-
raterkonzept erst 2006 ins Leben gerufen wurde – als Initiative des Ver-
bandes, um unsere Berufsgruppe zu stärken. Lange vor der Fusion mit 
H.P.O. hat die SOCIETAET bereits viele Berührungspunkte mit der 
Sanierungs- und Insolvenzthematik in der Mandantenbetreuung gehabt, 
sodass sich meine Fortbildung als logische Konsequenz daraus ergab. 

Wie ist H.P.O. in diesem speziellen Beratungsbereich aufgestellt? 

Hervorragend, denn durch unsere hauseigene, betriebswirtschaft liche Ab-
teilung, auf die ich bei der Betreuung meiner Mandate zurückgreifen kann, 
ergeben sich optimale Synergieeff ekte mit meiner steuerlichen Kompetenz. 

Sind die Th emen Sanierung und Insolvenz ein Geschäft sfeld, des-
sen Bedeutung zunehmen wird?

Leider zeichnet sich ein deutlicher Trend ab, der nicht zuletzt der Wirt-
schaft skrise zuzuschreiben ist. So prognostiziert Creditreform allein für 
2010 38 000 Unternehmensinsolvenzen und auch wir spüren in un-
serem Umfeld deutlich, dass die Luft  für viele Betriebe dünner wird. 
Längst nicht immer sind es strategische Fehler, die Unternehmen in eine 
Schiefl age bringen, sondern häufi g auch unverschuldete Risiken. Allen 
voran sind dabei die Zahlungsmoral der Kunden und die allgemeine 
Auft ragslage zu nennen, die sich zurzeit grundsätzlich verschlechtern. 
Somit sind wir darauf eingestellt, uns im Bereich Sanierung und Insol-
venz zukünft ig verstärkt für unsere Mandanten zu engagieren.

Grundsätzlich werden mit dem Th ema Sanierung viele negative 
Assoziationen verbunden, aber ist dies eigentlich gerechtfertigt?

Nein, im Gegenteil. Ich sage immer: Lieber eine fr eiwillige Sanierung als 
eine Insolvenz. 

Solange saniert wird, kann der Unternehmer unter Berücksichtigung der 
Situation fr ei agieren, ist selbst Herr der Lage. Kommt es zur Insolvenz, 
entscheiden andere. Eine Sanierung ist keine Schande, sondern ein wert-
voller Neubeginn. Dieses Verständnis im Bewusstsein unserer Mandan-
ten zu verankern ist mir sehr wichtig. 

Welche verschiedenen Krisenstadien gibt es und welche Indizien 
weisen auf diese hin?

Wirtschaft liche Probleme treten meist im Stadium der Erfolgskrise auf. 
Umsätze sinken, Kosten steigen und bei der Betrachtung von Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie den betriebswirtschaft lichen Auswertungen 
fallen gewisse Indikatoren auf. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekom-
men zu handeln. In der Praxis ist bedauerlicherweise meist dann Alarm-
bereitschaft , wenn es zu Liquiditätsengpässen kommt. Einfach gesagt: 
Wenn das Geld ausgeht, werden die meisten wach. Und dann ist es schon 
fünf vor zwölf! Denn die Übergänge zur Insolvenz sind fl ießend.

Ab wann liegt eine Insolvenz vor?

Dafür gibt es zwei Indikatoren: die Zahlungsunfähigkeit und die Über-
schuldung. Für Letztere gelten bis 2013 angesichts der aktuellen Wirt-
schaft slage Sonderbedingungen, aber Punkt eins ist binnen drei Wochen 
meldepfl ichtig – sonst liegt der Tatbestand der Insolvenzverschleppung vor. 

Sanierung und Insolvenz

Augen zu und durch?
Nicht immer führt der direkte Weg zum Ziel
Weitermachen, bis es nicht mehr geht – bei der Bewältigung von Krisensituationen reagieren 
viele Unternehmen aus Hilfl osigkeit und Unwissenheit zu spät. Statt sich bewusst mit 
negativen Tatsachen auseinanderzusetzen, wird mit dem Mut der Verzweifl ung so lange an 
der normalen Tagesordnung festgehalten, bis das Unternehmen wirtschaft lich am Ende ist 
und seine Handlungsfähigkeit verliert. Doch so weit muss es nicht kommen, denn nicht 
umsonst heißt es: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. 
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Also lassen sich durch ein rechtzeitiges und umsichtiges Reagieren 
viele negative Konsequenzen verhindern?

Auf jeden Fall. Kommt es zur Insolvenz, übernimmt der Insolvenzver-
walter die Verantwortung für die Zukunft  des Unternehmens. Sanierung 
oder Zerschlagung? Darüber entscheidet jetzt eine externe Person. Und 
natürlich wird die Insolvenz zum Gläubigerschutz öff entlich gemacht. 
Selbst wenn alles gut geht, ist der Ruf erst einmal angeschlagen. Und was 
viele unterschätzen, sind die straf- und haft ungsrechtlichen Konsequen-
zen für den Geschäft sführer. So ist der strafr echtliche Tatbestand der In-
solvenzverschleppung oft mals schnell erfüllt. Ebenso haft et der Geschäft s-
führer für Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
des Unternehmens persönlich.

Warum sind Unternehmer speziell bei ihrem Steuerberater gut 
aufgehoben, wenn es darum geht, ihr Unternehmen wieder auf 
Kurs zu bringen?

Wer regelmäßig in der Betreuung seines Steuerberaters ist, wird von uns 
selbstverständlich auf drohende Probleme aufmerksam gemacht. Ne-
ben dieser Prävention ist es natürlich auch von Vorteil, dass wir unsere 
Mandanten seit vielen Jahren kennen und mit dem vorliegenden Zah-
lenmaterial vertraut sind. Auch kennen wir uns mit steuerlichen Beson-
derheiten aus, die hilfr eich sein können. So wissen viele nicht, dass Sanie-
rungsgewinne, zum Beispiel hervorgerufen durch den Schuldenerlass von 
Gläubigern, auf Antrag steuerfr ei sein können. 

Was kann die Betreuung durch H.P.O. leisten? 

Wir beginnen in kritischen Fällen zunächst mit einer komplexen Analyse 
der Unternehmenssituation und der vorhandenen Daten: Buchhaltung, 
Jahresabschlüsse, BWAs. Dann prüfen wir die Liquiditätssituation, 
denn hier ist schnelles Handeln gefr agt. 

Priorität hat für uns auch der Kontakt zu den Banken. Hier sind wir 
zur Stelle, um Vertrauen zu schaff en, zu signalisieren: Wir sind dran. 
Dabei sind wir teilweise auf „good will“ angewiesen, aber wir geben unser 
Bestes. Und wenn das Klima allzu angespannt ist, gilt es, sich um neue, 
unbelastete Bankverbindungen und Finanzierungen zu bemühen. Nach 
diesen „Sofortmaßnahmen“ wird dann ein ausführliches Konzept erar-
beitet und eine Planungsrechnung erstellt. Zudem fi nden regelmäßige, 
intensive Beratungsgespräche statt. 

Neben einem Anwaltsbüro in Hamburg kooperieren Sie vor allem 
mit der Anwaltskanzlei Jensen Emmerich als Partner vor Ort. Ab 
welchem Punkt ist es für Sie wichtig, dessen Experten mit einzu-
binden?

Während H.P.O. sich vorrangig auf das Zahlenwert und die Planung 
konzentriert, ist Jensen Emmerich für die rechtlichen Aspekte zuständig, 
denn wie schon gesagt, muss hier sehr umsichtig vorgegangen werden, da 
schwerwiegende Konsequenzen drohen. Auch ist das anwaltliche Ver-
handlungsgeschick hilfr eich in der Auseinandersetzung mit Banken und 
Gläubigern. Oft mals ist es auch ratsam, statt einer Sanierung den Weg 
einer gesteuerten Insolvenz zu beschreiten. Hierbei ist Rechtsberatung 
unerlässlich.

Was treibt Sie dazu an, sich dieser nicht immer einfachen, sondern 
anspruchsvollen und oft mals nervenaufreibenden Aufgabe ge-
meinsam mit Ihren Mandanten zu stellen?

Es ist eine große und sehr vielseitige Herausforderung, die ich mit dem 
Ehrgeiz angehe, das fachliche Maximum herauszuholen. Oft mals sind 
es auch eigene Mandanten, die in Not geraten – zu diesen hat man nicht 
selten eine langjährige Geschäft sbeziehung und möchte ihnen auch in 
harten Zeiten beistehen. 

Sicher sind nicht immer nur rein fachliche Aspekte gefragt. Auch 
menschlich ist es bestimmt eine Herausforderung, Unternehmern 
aus der Krise zu helfen ... 

Ja, man schlüpft  schon in die Rolle des Motivators, indem man in hoff -
nungslos erscheinenden Situationen Lösungsansätze aufzeigt und ver-
sucht, seinen Mandanten zu bestärken.

Gibt es etwas, dass Sie Unternehmern, die sich um die Zukunft  
ihres Betriebes sorgen, mit auf den Weg geben möchten?

Zögern Sie nicht zu lange, etwas zu unternehmen! Probleme zu ertra-
gen ist keine Stärke, sondern führt dazu, dass wertvolle Zeit verstreicht. 
Unabhängig davon, ob Sie vielleicht nur ein ungewisses Gefühl haben, 
dass sich Dinge anders entwickeln als erwartet, oder es schon ernsthaft e 
Krisenanzeichen gibt: Sprechen Sie mit uns, damit wir gemeinsam die 
Zukunft  Ihres Unternehmens sichern können.

Martin Steffen
Steuerberater

Dipl.-Kaufmann
Partner

Fachberater für Sanierung und 
Insolvenzverwaltung (DStV e. V.) 

Also lassen sich durch ein rechtzeitiges und umsichtiges Reagieren 
viele negative Konsequenzen verhindern?

Auf jeden Fall. Kommt es zur Insolvenz, übernimmt der Insolvenzver-
walter die Verantwortung für die Zukunft  des Unternehmens. Sanierung 
oder Zerschlagung? Darüber entscheidet jetzt eine externe Person. Und 
natürlich wird die Insolvenz zum Gläubigerschutz öff entlich gemacht. 
Selbst wenn alles gut geht, ist der Ruf erst einmal angeschlagen. Und was 
viele unterschätzen, sind die straf- und haft ungsrechtlichen Konsequen-
zen für den Geschäft sführer. So ist der strafr echtliche Tatbestand der In-
solvenzverschleppung oft mals schnell erfüllt. Ebenso haft et der Geschäft s-
führer für Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
des Unternehmens persönlich.
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Sanierung und Insolvenz 

Ein starkes Duo für das Wohl
ihrer Mandanten
Teamwork: H.P.O. und Jensen Emmerich
Immer dann, wenn ein Sanierungskonzept erarbeitet werden 
muss, kommt zusätzlich zum Steuerberater auch ein Rechtsan-
walt ins Spiel, um den Part abzudecken, der über die steuerli-
chen und betriebswirtschaft lichen Fragestellungen hinaus die 
rechtlichen Aspekte des Falles betreut.

Seit 2008 besteht zwischen H.P.O. und Jensen Emmerich eine Koope-
ration, die sich als äußerst fruchtbar erwiesen hat. Rechtsanwalt Hans 
Köster ist auf Sanierungs- und Insolvenzrecht spezialisiert und erläutert, 
was die Zusammenarbeit beider Unternehmen so erfolgreich macht.

Herr Köster, in welchen Fällen arbeiten Sie mit H.P.O. zusammen?

Zunächst gibt natürlich der Mandant vor, welchen Steuerberater er 
wünscht. Ist er unentschieden oder hat er bislang noch keine Wahl getrof-
fen, lautet unser Rat: Bei H.P.O. sind Mandanten stets in guten Hän-
den. Häufi g wird unser Team – Jensen Emmerich und H.P.O. – auch 
von Dritten empfohlen.

Was zeichnet H.P.O. aus Ihrer Sicht speziell im Bereich Sanierung 
und Insolvenz aus?

H.P.O. ist groß genug, um eine eigene BWL-Abteilung zu besitzen, die 
unabhängig vom Tagesgeschäft  ausreichend Kapazitäten hat, sich pro-
jektbezogener Arbeit intensiv zu widmen. Das ist selten und ein entschei-
dender Vorteil, denn wir „gewinnen“ nur, wenn wir nach Prüfung des 
Sachverhaltes schnell die erforderlichen Schritte einleiten. Wilder Akti-
onismus ist hier genauso wenig gefr agt wie lange Entscheidungsprozesse. 

Warum funktioniert die Kooperation so gut?

Wir haben gleichermaßen hohe Qualitätsansprüche, nicht 
zuletzt zeigt sich dies daran, dass wir bei Banken als verläss-
liche Partner gelten. Ebenso wichtig ist, dass die Kommunika-
tion zwischen unseren Häusern einfach hervorragend klappt. 
Nicht nur aufgrund unserer Nachbarschaft  sind die Wege zwi-
schen uns kurz. Es gibt feststehende Ansprechpartner und eine 
klar defi nierte Aufgabenverteilung. 

In welchen Phasen des Sanierungs- und Insolvenzprozesses 
werden Sie tätig?

Wir sind sowohl während der Sanierung als auch darüber hin-
aus aktiv. Bei der Sachverhaltsermittlung prüfen wir, ob Über-

schuldung oder Zahlungsunfähigkeit im rechtlichen Sinne vorliegen. 
Dabei wird das gesamte Vertragswesen des Mandanten untersucht, um 
auf dieser Grundlage die wesentlichen Eckpunkte des Sanierungskonzep-
tes zu erarbeiten. Lässt sich eine Insolvenz dennoch nicht verhindern, 
arbeiten wir mit den regional tätigen Insolvenzverwaltern zielführend 
zum Wohle unserer Mandanten zusammen. Ist es im Rahmen des fol-
genden Insolvenzverfahrens dann möglich, eine übertragende Sanierung 
vorzunehmen, ist unsere Kompetenz erneut gefr agt, um auf diesem Weg 
das Ziel der Unternehmenserhaltung umzusetzen. 

Herr Steff en ruft  dazu auf, als Unternehmer rechtzeitig Alarm zu 
schlagen, wenn sich Schiefl agen abzeichnen. Das können Sie sicher 
nur bestätigen. 

Absolut, Sanierungsbedarf oder wirtschaft liche Schwierigkeiten sind 
kein Makel, sondern bergen vor allem dann Chancen, wenn fr ühzeitig 
gehandelt wird!

Wie erleben Sie Ihre Arbeit mit den Mandanten?

Das ist ein bisschen wie ein Coaching. Ich vermittele das Handwerks-
zeug und daneben neuen Mut, zum: „Wir können das schaff en!“ Den 
Mandanten muss bewusst werden, dass Veränderungen Sinn machen 
und notwendig sind. Dazu holen wir alle Beteiligten ins Boot, bis zum 
Ehepartner und den Mitarbeitern. 

Und auch den Gläubigern, beispielsweise Lieferanten, möchten Sie 
etwas mit auf den Weg geben.

Ja, denn um konstruktiv Einfl uss zu nehmen, sind alle gefr agt. Ich gebe 
zu bedenken: lieber ein sanierter Kunde mit lang fr istiger Geschäft sbe-
ziehung als ein abruptes Ende. Darum lohnt es sich, Geduld zu wahren. 
Letztendlich haben wir alle ein Ziel: die Wirtschaft skraft  des Nordens 
zu erhalten!

Checken Sie die Lage!

Hier fi nden Sie beispielhaft  einige Kriterien aufgelistet, die 
darauf hinweisen, dass ihr Unternehmen in wirtschaft lichen 
Schwierigkeiten steckt bzw. sich eine nahende Krise abzeich-
net. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einer ersten Selbsteinstu-
fung! Sollten Sie mehr als zwei Fragen zu Ungunsten Ihres Be-
triebes beantworten müssen, wird es Zeit, gegenzusteuern.

Gesprächsbedarf? Wir sind gerne für Sie da!

 1. Gibt es in Ihrem Jahresabschluss Kennzahlen, die sich im 

Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert haben?

 2. Zeichnen sich in Ihren aktuellen BWAs unerwünschte 

Entwicklungen ab?

 3. Können Sie sich auf die Daten aus Ihrem Finanz- und 

Rechnungswesen verlassen, bzw. sind diese aktuell?

 4. Gibt es seitens Ihrer Bank Bedenken bezüglich laufender 

Finanzierungen?

 5. Erlaubt Ihre Unternehmensliquidität noch flexibles Handeln, 

z. B. den Abzug von Skonto?

 6. Überblicken Sie die Verschuldungssituation Ihres 

Unternehmens?

 7. Stehen Ihrem Unternehmen noch stille Reserven zur 

Verfügung?

 8. Haben Sie hohe Fixkosten bei sinkenden Umsätzen?

 9. Hat sich die Zahlungsmoral Ihrer Kunden verschlechtert?

10. Bringt Ihr Unternehmen neue Ideen hervor, die als Produkte /

Dienstleistungen über gute Marktchancen verfügen?
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JETZT IST 
FEIERABEND!

Buchführung

Zahlungsverkehr

Mahnwesen

Haben Sie genug davon, im Anschluss an Ihr eigentliches Tagesgeschäft viel zu viel 
Energie in Ihre Buchhaltung zu investieren? Dann wird es Zeit für die Komplettpakete von 
H.P.O. – Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Mahnwesen aus einer Hand zum fairen Preis. 
Sie machen Feierabend, wir den Rest. Einfacher geht’s nicht.

Lise-Meitner-Straße 17 | 24941 Flensburg
Fon: 0461 99 60-0 | Fax: 0461 99 60-102
www.hpo-partner.de
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Doch wie sollten Sie als Steuerzahler vorgehen, um Ihren Bescheid zu 
prüfen, und was ist zu tun, wenn dieser tatsächlich fehlerhaft  ist?

Erster Schritt
Im ersten Schritt sollten Sie einen genauen Blick auf alle Angaben wer-
fen und diese mit Ihrer Steuererklärung abgleichen. Auch ist es ratsam, 
die Erläuterungen am Ende des Steuerbescheides zu beachten. 

Zweiter Schritt
Haben Sie einen Fehler oder eine Abweichung ermittelt, können Sie 
beim Finanzamt Einspruch einlegen. Dies ist kostenlos und muss bin-
nen eines Monats nach Eingang erfolgen. 

Dritter Schritt
Im Falle eines Rechenfehlers wird die Änderung des Bescheides sofort 
vorgenommen. Handelt es sich um eine Rechtsfrage, ist eine andere 
Stelle im Finanzamt zuständig. Die dortige Bearbeitungsfrist reicht 
von sechs Wochen bis zu sechs Monaten.

Auf jeden Fall ist zu beachten, dass die eingeforderten Steuern trotz 
Ihres Einspruches fristgemäß zu entrichten sind. Dies ist nur zu um-
gehen, indem Sie einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung bis zur 
Entscheidung stellen. Pro Monat fallen dann jedoch 0,5 % an Zinsen 
auf den gestundeten Betrag an.

Nach einem erfolglosen Einspruch besteht die Option zur Klage beim 
Finanzgericht, die allerdings Verfahrenskosten nach sich ziehen kann. 
Wer diese trägt, wird gerichtlich entschieden. Als letzte Instanz bliebe 
dann noch die Revision beim Bundesfi nanzhof.

Wir sind gerne für Sie da, um Sie über Einzelheiten zu informieren 
und gemeinsam mit Ihnen zu überlegen, welche Maßnahmen für Ihren 
Betrieb sinnvoll sind. 

Steuer

Aufgepasst – Jeder fünfte 
Steuerbescheid ist falsch!
Eine genaue Prüfung zahlt sich aus
Laut einer Meldung des Nachrichtensenders n-tv sind in jedem fünft em Steuerbescheid 
Fehler enthalten. Berichten anderer Portale zufolge trifft   dieses sogar in jedem dritten Fall 
zu. Angesichts dieser Statistiken lohnt es sich – nicht nur für Handwerker – einmal genauer 
hinzusehen. Denn nicht umsonst heißt es: Der Teufel steckt im Detail …
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Einkommenssteuer

Aufwendungen für 
Arbeitszimmer

Neuregelung der steuerlichen 
Berücksichtigung eines häuslichen 
Arbeitszimmers verfassungswidrig

Mit dem Jahressteuergesetz 2007 hat der 
Gesetzgeber die Abzugsfähigkeit von 
Aufwendungen für ein betrieblich oder 
beruflich genutztes Arbeitszimmer weiter 
eingeschränkt. Diese wäre demnach nur 
gegeben, wenn der Raum den Mittelpunkt 
der gesamten Betätigung bildet. Der 
Gesetzgeber muss die Regelung allerdings 
rückwirkend zum 1.1.2007 ändern.

Bis 2006 gab es zwei Voraussetzungen für die 
Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer:

·	 ein Anteil der betrieblichen oder beruf-
lichen Nutzung des Arbeitszimmers von 
mehr als 50 % der gesamten betrieblichen 
oder beruflichen Tätigkeit

·	 oder wenn für die betriebliche oder beruf-
liche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung stand.

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts 
verstößt die Neuregelung von 2007 in Bezug 
auf letztgenanntes Kriterium somit gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz.

Hinweis: Die Veranlagungen zur Einkom-
menssteuer sind auch bzgl. der Abzugsfähig-
keit von Aufwendungen für ein Arbeitszim-
mer vorläufig erfolgt. Betroffene Steuerbürger 
kommen deshalb rückwirkend ab 2007 in den 
Genuss der Abzugsfähigkeit.

Vorsteuer

Rechnungen von 
„Kleinstunternehmen“

Ohne konkrete Leistungsbeschreibung 
keine Vorsteuerabzugsberechtigung

Im Großen wie im Kleinen gilt bei der 
Rechnungsstellung: Für den Vorsteuer-
abzug muss eine eindeutige und leicht 
nachprüfbare Feststellung der Leistung 
möglich sein.

Allgemeine Bezeichnungen wie „Trocken-
bauarbeiten“, „Fliesenarbeiten“ oder „Außen-
putzarbeiten“ reichen nicht aus. Das Objekt, 
an dem die Arbeiten ausgeführt wurden, ist 
konkret zu bezeichnen. Diese Anforderungen 
an die Leistungsbeschreibung gelten einheit-
lich für alle Unternehmer, sodass es demnach 
auch keine Erleichterungen für sogenannte 
„Kleinstunternehmer“ gibt. (Quelle: Beschluss 
des Bundesfinanzhofs)

Einkünfte aus Vermietung

Vermietung von 
Ferienimmobilien

Überschussprognose weist 
Einkünfteerzielungsabsicht nach

Ist eine Vermietung auf Dauer ausgelegt, 
wird grundsätzlich von einer Einkünfteer-
zielungsabsicht ausgegangen. Für Ferienim-
mobilien gelten dagegen andere Maßstäbe. 

Von einer Einkünfteerzielungsabsicht ist in 
diesen Fällen nur dann auszugehen, wenn 
das Objekt ausschließlich an Feriengäste ver-
mietet und die ortsübliche Vermietungszeit 
um weniger als 25 % unterschritten wird. Bei 
einer teilweisen Selbstnutzung trägt der Ei-
gentümer die Beweislast dafür und hat eine 
Überschussprognose zu erstellen. 

Dieser bedarf es auch bei Objekten, die nur 
halbjährig (z. B. in der Sommersaison) durch 
Gäste belegt sind und in der übrigen Zeit 
weder selbst genutzt noch vermietet werden. 
Grundlage für die Prognose sind die Verhält-
nisse zum Zeitpunkt des Erwerbs der Immo-
bilie bzw. zu Beginn der Vermietung. (Quelle: 
Urteil des Bundesfinanzhofs)

Einkommenssteuer

Private Nutzung von 
Firmenwagen

1 %-Regel gilt fahrzeugbezogen

Bei privater Nutzung mehrerer betriebli-
cher Fahrzeuge durch ausschließlich eine 
Person ist die 1 %-Regel für jedes Fahrzeug 
anzuwenden.

Um die private Nutzung eines betrieblichen 
Kfz zu bewerten, stehen dem Unternehmer 
zwei Methoden zur Verfügung: die Führung 
eines Fahrtenbuchs oder die sogenannte 
1 %-Regelung. Befinden sich mehrere Fahr-
zeuge im Betriebsvermögen, die alle und 
ausschließlich ohne Führung eines Fahrten-
buchs vom Firmeninhaber privat genutzt 
werden, ist die 1 %-Regelung fahrzeugbezo-
gen, also mehrfach, anzuwenden. Dies kann 
teuer werden: 

Ein Unternehmensberater hielt durchgängig 
zwei, teilweise sogar drei Kfz in seinem Be-
triebsvermögen und nutzte diese nur privat. 
Ein Fahrtenbuch führte er nicht. In seiner 
Einkommensteuererklärung berücksichtigte 
er nur ein Fahrzeug, was zur Folge hatte, dass 
seine Steuerbescheide nach einer Außenprü-
fung geändert wurden: Das Finanzamt setzte 
für alle Fahrzeuge private Nutzungsanteile 
nach der 1 %-Regelung an. Der Unterneh-
mensberater wehrte sich erfolglos und musste 
für jedes Kfz pro Kalendermonat 1 % des in-
ländischen Listenpreises zuzüglich der Kosten 
für Sonderausstattungen einschließlich der 
Umsatzsteuer als privaten Nutzungsanteil an-
setzen. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Hinweis: Bisher galt als Vereinfachungsregel, 
dass die private Nutzung nur für das teuerste 
Fahrzeug anzusetzen ist. Diese ist hinfällig.
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Kindergeld

Kindergeld während 
der Wartezeit auf einen 
Ausbildungsplatz

Anspruch entfällt, wenn Berufsziel 
nicht angestrebt wird

Wer sein Berufsziel noch nicht erreicht hat, 
sich aber ernsthaft und nachhaltig darauf 
vorbereitet, befindet sich in der Berufs-
ausbildung. Alle Maßnahmen, bei denen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 
erworben werden, die als Grundlage für die 
Ausübung des angestrebten Berufs geeignet 
sind, zählen dazu. Gleiches gilt für berufs-
spezifische Praktika oder Volontariate 
gegen geringe Entlohnung vor dem Beginn 
einer voll bezahlten Beschäftigung. 

In jedem Fall muss der Ausbildungscharakter 
im Vordergrund stehen, um den Anspruch 
auf Kindergeld zu erhalten.

Die Tochter einer Antragstellerin auf Kin-
dergeld hatte ab Vollendung ihres 18. Lebens-
jahrs sieben  Monate lang in einem Friseur-
salon als Shampooneuse gearbeitet und sich 
unmittelbar danach arbeitslos gemeldet. Ei-
nen von der Arbeitsverwaltung nach drei Mo-
naten angesetzten Beratungstermin ließ sie 
ohne Begründung ausfallen. Aufgrund dieser 
Informationen forderte die Kindergeldkasse 
das über das 18.  Lebensjahr hinaus gezahl-
te Kindergeld zurück und wurde in ihrer 
Rechtsauffassung durch den Bundesfinanz-
hof bestätigt. 

Zum einen konnte die Tocher nicht nachwei-
sen, dass sie sich ernsthaft um einen Ausbil-
dungsplatz bemüht oder sich bei der Agentur 
für Arbeit arbeitslos gemeldet hätte, zum 
anderen bestand während ihrer Tätigkeit im 
Salon keine Zusage auf ein späteres Ausbil-
dungsverhältnis. Eine unverbindliche Aus-
sicht war in diesem Fall nicht ausreichend. 

Zwar erfolgte nach Beendigung ihrer Arbeit 
im Frisiersalon die Arbeitslosmeldung, die 
Einladung zum Beratungstermin wurde je-
doch nicht angenommen. Dadurch ist ein 
ansonsten bestehender Kindergeldanspruch 
entfallen.

Einkommenssteuer

Pflegeheimkosten als außerge-
wöhnliche Belastungen

Geltendmachung nur  
bei Pflegebedürftigkeit

Bewohnen zwei Ehepartner ein Pflegeheim, 
entstehen für den nicht pflegebedürfti-
gen Ehegatten keine außergewöhnliche 
Belastungen durch die damit verbundenen 
Kosten.

Obgleich nur der Mann pflegebedürftig war, 
zog ein Ehepaar gemeinsam ins Pflegeheim 
und machte die gesamten Wohn-, Verpfle-
gungs- und Betreuungskosten von 50.000  € 
als zwangsläufig entstandene außergewöhn-
liche Belastungen geltend. Das Finanzamt 
erkannte hingegen nur die auf den Ehemann 
entfallenden Aufwendungen an. Daraufhin 
klagten die Eheleute mit der Begründung, sie 
seien nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zur 
ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet. 
Außerdem habe die Ehefrau aus sittlich-mo-
ralischen Gründen bei ihrem pflegebedürfti-
gen Mann sein wollen. Die höheren Kosten 
seien somit zwangsläufig entstanden.

Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten 
des Finanzamtes. Nach seiner Auffassung 
erwartet die Allgemeinheit nicht, dass ein 
gesunder Ehegatte den bisher gemeinsam ge-
führten Hausstand aufgibt, um mit dem pfle-
gebedürftigen Ehepartner in ein Pflegeheim 
zu ziehen. Daher sei die Zwangsläufigkeit der 
Kosten nicht gegeben.

Steuerhinterziehung

Letzte Rettung: Ehrlichkeit

Wann eine Selbstanzeige  
strafbefreiend ist

Wer Steuern hinterzogen hat, kann im 
Rahmen einer Selbstanzeige nur dann 
Straffreiheit erlangen, wenn er sich für eine 
umfassende Rückkehr zur Steuerehrlichkeit 
entscheidet. 

Diese beinhaltet, dass er durch Berichtigung, 
Ergänzung oder das Nachholen von Angaben 
gegenüber dem Finanzamt bislang verborgene 
Steuerquellen für den Fiskus erschließt.

Als Voraussetzungen für die Straffreiheit gel-
ten nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs:

·	 Das Bestreben, „reinen Tisch“ zu machen, 
durch vollständige und richtige Angaben. 
Es reicht z. B. nicht aus, wenn von mehre-
ren, bisher verheimlichten Auslandskon-
ten nur diejenigen offenbart werden, deren 
Aufdeckung zu befürchten ist.

·	 Eine noch nicht entdeckte Steuerhin-
terziehung: Dies ist in der Regel bereits 
dann nicht mehr gegeben, wenn nach 
Aufdeckung einer Steuerquelle unter Be-
rücksichtigung vorhandener, weiterer Um-
stände nach allgemeiner, kriminalistischer 
Erfahrung eine Steuerstraftat oder -ord-
nungswidrigkeit naheliegt. Stets ist die 
Tat entdeckt, wenn der Abgleich mit den 
Steuererklärungen des Steuerpflichtigen 
ergibt, dass die Steuerquelle nicht oder un-
vollständig angegeben wurde.

·	 Noch keine erfolgte Durchsuchung wegen 
des Verdachts einer Steuerstraftat oder 

·	 Steuerordnungswidrigkeit 
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Werbungskosten

Gemischt veranlasste 
Fortbildungsveranstaltung

Aufteilung von Aufwendungen  
ist zulässig

Aufwendungen eines Arztes für die 
Teilnahme an einem Kurs mit sportlichem 
Charakter können unter bestimmten 
Voraussetzungen anteilig als Werbungskos-
ten berücksichtigt werden – beispielsweise 
dann, wenn der Arzt zur Erlangung der 
Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ eine 
bestimmte Stundenzahl in verschiedenen 
Sportarten nachzuweisen hat. 

Anhand des nachfolgend geschilderten Falles 
wird deutlich, wann eine Aufteilung infrage 
kommt: Eine von der Ärztekammer für den 
Erwerb der Zusatzbezeichnung „Sportmedi-
zin“ anerkannte Fortbildung war an verschie-
dene Voraussetzungen geknüpft. Zu diesen 
gehörte eine Teilnahme an sportmedizini-
schen Kursen von insgesamt 120 Stunden. So-
wohl die Teilnahme an Vorträgen als auch das 
Kennenlernen verschiedener Sportarten wie 
Surfen, Biken, Segeln, Tennis und Bergstei-
gen in Theorie und Praxis waren möglich.

Unter Hinweis auf die neuere Rechtspre-
chung des Großen Senats hat der Bundesfi-
nanzhof für diese Fälle noch einmal bestätigt, 
dass das Aufteilungsverbot für gemischte 
Aufwendungen nicht mehr gilt. Im vorge-
stellten Beispiel konnten diese zeitanteilig in 
abzugsfähige Werbungskosten und nicht ab-
zugsfähige Kosten der privaten Lebensfüh-
rung aufgeteilt werden.

Gesellschaftsrecht

Pensionsansprüche von Gesell-
schafter-Geschäftsführern

Kein zwangsläufiger Weg fall bei 
vorübergehendem Gehaltsverzicht 

Pensionszusagen an Gesellschafter-Ge-
schäftsführer sind unabhängig von deren 
Beteiligungshöhe steuerlich nicht anzu-
erkennen, wenn sie im Verhältnis zu den 
Gesamtbezügen als unangemessen beurteilt 
werden. In der Praxis gebräuchlich und 
von der Rechtsprechung akzeptiert werden 
Pensionszusagen bis maximal 75 % der 
zuletzt bezogenen Bruttobezüge unter An-
rechnung einer ggf. zusätzlich bezogenen 
Sozialversicherungsrente.

Bei der Entscheidung, ob die Pensionszusa-
ge dem Fremdvergleich standhält, kommt es 
grundsätzlich auf die Verhältnisse zum Zeit-
punkt der vertraglichen Vereinbarung an. Ist 
bei der Pensionszusage das Verhältnis zu den 
Aktivbezügen (Gehalt) nicht zu beanstanden 
und wird das Festgehalt später herabgesetzt, 
muss dies nicht unmittelbar zur Unangemes-
senheit führen. Das Schleswig-Holsteinische 
Finanzgericht hat im Sinne der Klarstellung 
wie folgt entschieden: Ein vorübergehender 
Gehaltsverzicht des Gesellschafter-Geschäfts-
führers, um eine wirtschaftliche Ausnahmesi-
tuation der GmbH zu bewältigen, führt trotz 
vertraglicher Verknüpfung der Pensionszusa-
ge mit den Aktivbezügen nicht zwangsläufig 
zum Wegfall des Pensionsanspruchs.

Der Bundesfinanzhof wird in der Angelegen-
heit noch abschließend entscheiden.

Hinweis: Bei einem vorübergehenden Ge-
haltsverzicht sollte eine schriftliche Verein-
barung getroffen werden. Darin sollte fest-
gehalten werden, dass der Gehaltsverzicht 
ausschließlich Grund in der Krise der GmbH 
begründet ist und die Pensionszusage von der 
Vereinbarung unberührt bleibt. Da die Vor-
schriften zur Pensionsthematik sehr kompli-
ziert sind, ist in jedem Fall der Steuerberater 
zu befragen.

Ausbildung

Berufliche Fortbildung 
eines Kindes zählt als 
Berufsausbildung

Urteil des Bundesfinanzhofs  
klärt Definition

Wie im obigen Artikel bereits definiert (vgl. 
Kindergeld während der Wartezeit auf ei-
nen Ausbildungsplatz), ist das Streben nach 
dem Erreichen eines Berufsziels verbunden 
mit konkreten, qualifizierenden Maßnah-
men, ausschlaggebend für das Vorliegen 
einer Ausbildungssituation.

Es spielt keine Rolle, ob es sich um eine erste 
oder weitere Ausbildung handelt. Auch eine 
zusätzliche Ausbildungsmaßnahme zur be-
ruflichen Qualifizierung in einem oder für ei-
nen anderen Beruf kann als Berufsausbildung 
anzusehen sein.

Nicht erforderlich ist, dass die Vorbereitung 
auf einen künftigen Beruf die Arbeitskraft 
eines Kindes überwiegend beansprucht. Die 
Ausbildung kann auch im Rahmen einer Ne-
benerwerbstätigkeit erfolgen oder im Rah-
men eines Dienstverhältnisses stattfinden, 
das von vielen als Dauerberuf ausgeübt wird.
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Lohn

Kostenfalle Mindestlohn

Rechtzeitiges Informieren schützt  
vor Nachzahlungen

In regelmäßigen Abständen wird Ihr 
Unternehmen durch die Rentenversiche-
rungsträger bzw. durch das Finanzamt 
bei Lohnsteuer-Außenprüfungen einer 
Betriebsprüfung unterzogen. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind gut vorbereitet, 
haben alle Unterlagen zusammengestellt 
und alle ausgezahlten Löhne und Gehälter 
in den Abrechnungen berücksichtigt. Trotz-
dem präsentiert Ihnen der Prüfer eine nicht 
unerhebliche Nachberechnung: Sozialversi-
cherungsbeiträge, Lohnsteuer, Solidaritäts-
zuschlag und Kirchensteuer. Sogar einige 
Ihrer geringfügigen Beschäftigten sind plötz-
lich als versicherungspflichtige Mitarbeiter 
zu führen sind – eine böse „Überraschung“. 
Doch wie kann es zu der beschriebenen Situ-
ation kommen?

In Deutschland gilt Tarifautonomie. Arbeit-
geber und -nehmer einigen sich im Rahmen 
von Einzelvereinbarungen oder Tarifverträ-
gen über die Höhe der Bezahlung. Einige Ta-
rifverträge sind jedoch allgemeinverbindlich 
und müssen selbst dann angewandt werden, 
wenn keiner von beiden einer Tarifpartei 
angehört. Zusätzlich bestimmt das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz die Rechtsverbind-
lichkeit von Mindestlöhnen für bestimmte 
Branchen:

·	 Bauhauptgewerbe

·	 Elektrohandwerk

·	 Dachdeckerhandwerk

·	 Maler- und Lackiererhandwerk

·	 Gebäudereinigung

·	 Bergbauspezialarbeiten auf 
Steinkohlebergwerken

·	 Abfallwirtschaft einschließlich 
Straßenreinigung und Winterdienst

·	 Wäschereidienstleistungen im 
Objektkundengeschäft

Werden vorgegebene Mindestlöhne unter-
schritten, sind Nachzahlungen zu leisten. 
Diese sind ausschließlich vom Arbeitgeber zu 
tragen. Ein Beispiel:

Sie zahlten Ihren Mitarbeitern einen Stun-
denlohn in Höhe von EUR 8,- und führten 
hierauf Beiträge und Steuern ab. Der Min-
destlohn hätte jedoch EUR 10,50 betragen. 

Es werden demnach nachträglich Beiträge 
und Steuern auf den Differenzbetrag in Höhe 
von EUR 2,50 erhoben. Der Nachforderungs-
betrag kann in diesem Beispiel monatlich bei 
bis zu ca. EUR 173,-, bei 4 Jahren bei bis zu 
ca. EUR 8.304,- je Arbeitnehmer in Vollzeit 
liegen.

Auch seitens der Zollverwaltung wird die 
Einhaltung von Mindestlöhnen kontrolliert. 

Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit be-
handelt und können eine Geldbuße von bis zu 
EUR 500.000 nach sich ziehen. 

Es ist daher ratsam, sich vor der Lohnfest-
legung bei den zuständigen Industrie- und 
Handelskammern, Handwerkskammern 
bzw. Arbeitgeberverbänden zu informieren. 
Selbstverständlich stehen auch wir Ihnen 
gern für Fragen zur Verfügung.

Links zum Thema

Verzeichnis allgemeinverbindlicher 
Tarifverträge: www.bmas.de > Suchbegriff: 
„Allgemeinverbindliche Tarifverträge“

Arbeitnehmer-Entsendegesetz:  
www.bmas.de > Suchbegriff: „AEntG“

Informationen der Zollbehörde:  
www.zoll.de > Zoll im Einsatz > Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit > Entsendung von 
Arbeitnehmern > Arbeitgeber

Lohn

Zuwendungen an Arbeit- 
nehmer optimal gestalten

In den letzen Jahren hat der Gesetzgeber 
eine Reihe an Möglichkeiten gestrichen, um 
Arbeitnehmern steuer- und sozialversiche-
rungsfreie Leistungen zu gewähren. Den-
noch bestehen für Arbeitgeber weiterhin 
Optionen, die mit finanziellen Vorteilen für 
beide Seiten verbunden sind. Dazu zählen 
unter anderem:

·	 Arbeitgeber-Darlehen

·	 Fahrtkostenersatz (für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte)

·	 Reisekosten / Verpflegungsmehraufwand

·	 Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge

·	 Kindergartenzuschüsse

·	 Überlassung eines PCs und / oder betrieb-
licher Telekommunikationsgeräte

·	 Waren- oder Benzingutscheine 

Nachfolgendes Beispiel bezieht sich auf die 
Übereignung eines Notebooks im Vergleich 
zur Geldzahlung:

Ausgangslage: Der Arbeitnehmer* soll für 
gute Leistung eine Prämie in Höhe von EUR 
1.000 netto erhalten und möchte sich ein 
Notebook anschaffen. 

Bei Zahlung einer Geldprämie wäre also ein 
Bruttobetrag i. H. v. EUR 1.953 erforderlich. 
Unter Berücksichtigung des Arbeitgeberan-
teils zur Sozialversicherung entstehen für den 
Arbeitgeber somit Effektivkosten von mehr 
als EUR 2.300.

Die Übereignung eines Notebooks im Wert 
von EUR 1.000 netto führt für den Arbeit-
geber (lediglich) zu Kosten i. H. v. EUR 1.250 
(Versteuerung nach § 40 (2) EStG mit einem 
Pauschalsteuersatz von 25 %, sozialversiche-
rungsfrei).

* Jahresbrutto EUR 24.000, Steuerkl. I , ohne Kir-

chensteuer, vereinfachte Darstellung, Werte gerundet, 

Umsatzsteuer nicht berücksichtigt

Beate Reimer 
Abteilungsleiterin  
Team Lohn & Gehalt

Ansprechpartner 
Mindestlohn:

Dirk Ohlsen 
Lohnsachbearbeiter
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Arbeitnehmer Geldprämie Notebook Grundlage

Bruttobetrag ca. 1.953 ¤ 1.000 ¤ § 8 (2) EStG

- LSt./SV AN ca. - 953 ¤ 0 ¤  

= Auszahlung 1.000 ¤ 1.000 ¤  

Arbeitgeber

Bruttobetrag ca. 1.953 ¤ 1.000 ¤ § 8 (2) EStG

Pauschale LSt 0 ¤ 250 ¤ § 40 (2) EStG

AG-Anteil SV ca. 377 ¤ 0 ¤ Vorteil:

Effektivkosten ca. 2 330 ¤ 1 250 ¤ 1 080 ¤
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Es war auf dem Rückweg einer langen Reise, die mich vom fernen Kro-
atien wieder Richtung Heimat führte. Zwischen Dresden und Berlin 
entschied ich, die letzten 500 km ausgeruht auf mich zu nehmen und 
begab mich via iPhone auf die Suche nach einer passenden Unterkunft. 
Meine müden Knochen nach 1500 km in einem Hotelschwimmbad zu 
entspannen war eine verlockende Vorstellung! Ob Gut Klostermühle 
in Alt Madlitz dafür wohl das Richtige wäre? Nicht lange nachgedacht, 
kurz vor Berlin runter von der Autobahn und ab in die Einöde. Eini-
ge Kilometer über holperiges Kopfsteinpflaster später öffnete sich die 
stark bewaldete Landschaft und gab den Blick frei auf die Hotel- und 
Wellnessanlage. Bereits der erste Eindruck konnte nur mit traumhaft 
schön beschrieben werden und wurde durch Empfang, Service und die 
liebevoll gestalteten Unterkünfte nur verstärkt. Das Einzige, was nicht 
ins Gesamtbild zu passen schien, war der erschwingliche Preis!

Mein erster Gang führte mich zielstrebig, entlang unter- wie überirdi-
scher Gänge, in den Wellnessbereich. Angekommen, erwartete mich 
die nächste Überraschung: kein Schnickschnack, keine „Empfangsof-
fiziere“ … nur Entspannung pur. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, 
dass auch das Abendessen und das Frühstücksbüfett exzellent waren 
und dem Ambiente in Nichts nachstanden. 

Die Moral von der Geschicht :́ Gut Klostermühe ist für mich ein 
echter Geheimtip und perfekt, um seinem Partner eine Freude zu 
machen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem gemütlichen Relax-Wo-
chenende im Herbst?

„Unverhofft kommt oft“

H.P.O. unterwegs 
Diesmal: eine Hotelentdeckung  
zwischen Dresden und Berlin
Auch wenn der Schwerpunkt unserer steuerberatenden Tätigkeit im für uns schönsten Bun-
desland der Welt liegt, ist unser Partner Armin Petersen oft und weit auf Reisen – innerhalb 
Deutschlands sowie im europäischen Ausland. Nicht zuletzt unser Kompetenzzentrum 
Energie trägt dazu bei, dass es ihn oft in die entlegensten Ecken verschlägt. Dort sind es nicht 
nur die Begegnungen mit interessanten Menschen, sondern auch die Entdeckung landschaft-
licher Schönheiten, die sich meist aus purem Zufall ergeben und reichlich Stoff für heitere 
Reiseberichte liefern. An diesen möchten wir Sie, liebe Mandantinnen und Mandanten, 
zukünftig teilhaben lassen. 



links: Die Umgebung von Gut Klostermühle mit tiefen Wäldern und einem romantischen Bachtal bietet sich an für Wande-
rungen in fast unberührter Natur.

rechts: Das historische Fischerhaus beherbergt 16 romantische Zimmer im Landhaus-Stil.

Karte: Gut Klostermühle am Madlitzer See liegt in Brandenburg zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder.
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Die Geschichte von Gut Klostermühle
Walter Brune, dem vitalen „Gutsherrn“ der Hotelanlage, sieht man seine 85 Jahre bei Weitem 
nicht an. Gemeinsam mit seiner Frau hat sich der namhaft e Düsseldorfer Architekt, Städteplaner 
und Bauherr in das Anwesen verliebt und dieses mit 30 Millionen Investitionssumme zu seiner 
Herzensangelegenheit gemacht. Nach der Wende war von der einstigen Pracht der historischen 
Gutsanlage nicht viel übrig, viele der Gebäude waren zu Stasi-Zeiten abgerissen oder umgebaut 
worden. Brune ersetzte die asbestverseuchten Überreste durch Neubauten auf den historischen 
Grundmauern und ließ eine alte Scheune sowie eine Wassermühle restaurieren und zu Restaurants 
ausbauen. Zusätzlich entstanden Hotelanlagen, ein großer Reitstall und ein 2 500 qm Wellness- 
und Spa-Bereich mit einem ganzheitlichen Behandlungskonzept unter medizinischer Betreuung. 

Informationen für Gäste
Bereits ab 102 Euro pro Einzelzimmer bzw. 144 Euro pro Doppelzimmer können Sie in der Idylle 
von Gut Klostermühle nächtigen. In diesem Preis ist ein abwechslungsreiches, reichliches Früh-
stücksbüfett ebenso enthalten wie der Eintritt zum Wellnessbereich. Die geschmackvollen und ge-
mütlichen Zimmer sind komfortabel ausgestattet. WLAN steht kostenfr ei zur Verfügung.

21. August 2010

Nachwuchsförderung bei H.P.O.:
Das jüngste Teammitglied ist da!
Knapp einen halben Meter groß und schon der ganze Stolz:

Am 21. August 2010 erblickte Isabella Catharina um 21:25 Uhr das 
Licht der Welt und hält seitdem ihre Eltern, Heike-Sine Paulsen und 
Armin Petersen, munter auf Trab. Bei seiner Geburt wog das kleine 
Energiebündel 3 660 g und war ganze 54 cm „groß“. Ob Isabella Catha-
rina mit ihren kleinen Füßchen einmal den Fußstapfen unserer beiden 
Partner folgen wird, ist ungewiss. Fest steht jedoch: Wir freuen uns 
sehr und wünschen alles Gute!

Ein Partner fürs Leben
Hochzeitsglocken läuteten für Ralf Hansen
Der 21. August 2010 wird in der Geschichte von H.P.O. wohl 
nicht so schnell in Vergessenheit geraten, denn neben der 
Geburt von Isabella Catharina stand gleich noch ein weiteres, 
freudiges Ereignis ins Haus:

Partner Ralf Hansen gab seiner Frau Sylvia im Pariser Zimmer auf dem 
Flensburger Museumsberg das Ja-Wort. Anschließend wurde in der 
Gaststätte Marienhölzung ein rauschendes Fest gefeiert. Dank warmer 
Temperaturen konnte auch der gelegentliche Nieselregen der Feierlau-
ne keinen Abbruch tun, sodass viele Gäste die herrliche Kulisse nutzen, 
um unter freiem Himmel auf das Brautpaar anzustoßen.



Das Wetter hätte an diesem Tag nicht besser sein können. Strahlen-
der Sonnenschein und warme Temperaturen boten am 13. August 
das perfekte Ambiente, um in geselliger Runde einen Abend auf dem 
Wasser zu verbringen und einen der letzten wirklichen Sommertage 
zu genießen. Eine Gelegenheit, die sich die wenigsten der geladenen 
Gäste entgehen ließen, sodass wir zu unserem großen Bedauern einige 
der zahlreichen Anmeldungen, die zu späterem Zeitpunkt eintrafen, 
nicht mehr berücksichtigen konnten. So herrschte munteres Treiben 
an Bord, als die Alexandra ablegte, um Kurs auf die Förde zu nehmen. 

Während Referent Folker Hellmeyer für den wirtschaftlichen Part zu-
ständig war, verwöhnte das Cateringteam der Alexandra gemeinsam 
mit Schlachter Jepsen den Gaumen der „Besatzung“, sodass rundum 
beste Unterhaltung garantiert war. Dafür ein herzliches Dankeschön! 

Zu den weiteren Highlights des Abends zählten ohne Zweifel auch die 
Lampionfahrt der Segelvereine sowie das krönende Feuerwerk, die im 
Rahmen der gleichzeitig stattfindenden Flensburg Nautics für roman-
tisches Förde-Flair sorgten.

Um 22 Uhr erreichte die ebenfalls festlich beleuchtete Alexandra wie-
der ihren Heimathafen, der für viele Teilnehmer längst noch nicht zur 
Endstation wurde, denn alle Feierlustigen konnten den Abend auf der 
bunten Meile der Nautics fortsetzen. 

Die gute Stimmung und das positive Feedback aller Beteiligten freu-
en uns sehr – auch wir werden den Abend noch lange in Erinnerung 
behalten!
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Kundenevent

Ein Sommerabend auf der Alex 
Mit Volldampf in den Sonnenuntergang
Leinen los, hieß es am 13. August 2010 um 18 Uhr für die Gäste und Partner von H.P.O., 
die gemeinsam zu einem Kundenevent der besonderen Art in See stachen. Denn an Bord 
konnten unsere Seefahrer nicht nur die frische Meeresbrise genießen, angeregte Gespräche 
führen und schlemmen, sondern auch einem spannenden Vortrag des Chefanalysten der 
Bremer Landesbank, Folker Hellmeyer, lauschen. 



 

Eine rheinische
Frohnatur im Norden

Meike Schulz, Leiterin der 
BWL-Abteilung, seit dem 
1. Oktober 2010 bei H.P.O.

Nach sechs Jahren Tätigkeit für die BPW Bergische Achsen KG 
hat sich Meike Schulz, Industriefach- und Betriebswirtin, aus 
privaten Gründen dafür entschieden, mit einer guten Portion 
Lebenslust im Gepäck aus NRW in den Norden zu ziehen.

Bei H.P.O. wird sie ab Oktober die Leitung der BWL-Gruppe überneh-
men. Auch wird sie den zuständigen Partner Armin Petersen im Außen-
dienst unterstützen, wobei ihre sehr guten Fremdsprachenkenntnisse 
ihr die Arbeit erleichtern werden – ein Aspekt, der ihr besonders gut 
gefällt und sich hervorragend mit ihren internationalen Vertriebserfah-
rungen als Area Sales Managerin für den Agrar- und Schwerlastbereich 
bei der BPW deckt. Zum zukünft igen Aufgabenspektrum von Meike 
Schulz zählen die Bereiche Finanzierung, Investition, Fondskonzep-
tionen und Unternehmensnachfolge. Auf die neue Herausforderung, 
in einem mittelständischen Beratungsunternehmen mit einem klaren 
Fokus auf Erneuerbare Energien tätig zu sein, freut sie sich sehr. 

Neben einer Arbeit, die sie fordert und mit Kundenkontakt verbunden 
ist, legt Frau Schulz großen Wert auf ein freundliches Betriebsklima. 
„Als ich zum Vorstellungsgespräch kam, war der Empfang so off en und 
nett, dass ich gleich dachte: Hier bin ich angekommen.“

In ihrer Freizeit verbringt die Naturliebhaberin viel Zeit an der fri-
schen Luft  – da trifft   es sich gut, dass der Bruder ihres Lebenspartners 
Landwirtschaft  besitzt, denn auch Tiere liegen der Rheinländerin sehr 
am Herzen. Zudem nimmt sie sich gerne Zeit für Freunde und geht 
regelmäßig laufen und walken.

Mitarbeiter 

In der Welt 
der Zahlen unterwegs

Antonina Sommerfeld, Leiterin 
der internen Buchhaltung, seit 
dem 1. September bei H.P.O.

Antonina Sommerfeld ist bei H.P.O. für die Geschicke 
der internen Buchhaltung verantwortlich und wird sich 
dabei vorrangig den Th emen Liquiditätsüberwachung, 
Forderungsmanagement und Controlling widmen.

Dabei liegt ihr Augenmerk darauf, Letzteres auszubauen, um den im 
Laufe der letzten Jahre gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden. 
Vor ihrer Zeit bei H.P.O. war Frau Sommerfeld in der Treasury-Abte-
ilung der HSH-Nordbank in Hamburg tätig. Durch ihre Berufserfah-
rung im Controlling internationaler Betriebe sowie im steuerlichen Be-
reich, in dem sie vor ihrem Studienabschluss in Betriebswirtschaft slehre 
(international) beschäft igt war, ist sie bestens auf ihre neue Aufgabe 
vorbereitet: „Diese Kombination ist ein großes Plus für mich.“ 

Für die nette Unterstützung bei ihrer Einarbeitung möchte Frau Som-
merfeld allen Kollegen herzlich danken: „Es ist durchaus nicht selbst-
verständlich, direkt seine Hilfe anzubieten und sein Know-how mit 
anderen zu teilen.“ Dieser off ene Umgang ist es, der ihr gleich positiv 
aufgefallen ist und gemeinsam mit den schönen Räumlichkeiten zum 
Wohlbefi nden am Arbeitsplatz beiträgt. 

Da Frau Sommerfeld derzeit noch zusammen mit ihrem Partner in 
Kiel lebt, freut sie sich, weiterhin in der Region zu arbeiten. Nicht 
zuletzt, da sich hier optimale Voraussetzungen für ihr Hobby bieten: 
ausgedehnte Fahrradtouren. Ausgleich fi ndet sie zudem beim Besuch 
von Jazzkonzerten sowie beim Kochen zu zweit, bei dem gerne neue 
Gerichte ausprobiert werden.
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Der Vortrag von Folker Hellmeyer in Kürze – ein Bericht von Armin Petersen 

Wohin entwickeln sich die Märkte?
Chefanalyst Folker Hellmeyer stand schon vielfach als begnadeter Redner und Kenner 
der Finanzwelt im öff entlichen Fokus. Für die Gäste von H.P.O. gab er seine Einschät-
zung der Wirtschaft skrise sowie der zukünft igen Konjunkturentwicklung preis.

Ein Ende der Krise ist laut Hellmeyer noch 
nicht in Sicht. Der „Infektionsherd“ USA ist 
allein deshalb auf dem Weg der Besserung, 
da 12.700 Mrd. US-Dollar für seine Rettung 
aufgebracht bzw. eingeplant wurden – 90 % 
des amerikanischen BIPs. Grundsätzlich hat 
sich die allgemeine Refi nanzierungskrise zwar 
gebessert, dennoch besteht kein Anlass, aufzu-
atmen. Disparitäten in der Weltwirtschaft , die 
fragile Wirtschaft slage der USA und erste Re-
zessionsanzeichen in China sind Beispiele da-
für, welche Risiken drohen. Auch angesichts 
der kollektiven Verluste wird so manchem 
schwindelig: So beziff ert Hellmeyer das Ge-
samtabschreibungsvolumen auf toxische As-
sets im August 2010 auf 1,8 Mrd. US-Dollar. 

Für die Zukunft  gibt es laut Ansicht des Ex-
perten zwei mögliche Szenarien:

Der evolutionäre Ansatz: Eine Stabilisierung 
der Industrienationen, einhergehend mit Anpas-
sungen an einen neuen globalen Status quo, be-
scheren gemeinsam mit dem Wirken vieler Aus-
stiegsstrategien der Fiskalverantwortlichen und 
Zentralbanker relative Stabilität über die Jahre 
2012/13 hinaus. Ein eigener Konjunkturzyklus 
der fi nanzautarken Schwellenländer könnte sich 
vom globalen abkoppeln. Ihre Nachfrage nach 
Investitionsgütern würde sich zusätzlich positiv 
auf die Industrienationen auswirken.

Der revolutionäre Ansatz: Lösungsansätze 
werden ignoriert, Machteliten bleiben beste-

hen, um ihre Interessen durchzusetzen, und ge-
troff ene Maßnahmen verfehlen ihre Wirkung 
– tritt dieser Zustand ein, würde dies gleichbe-
deutend mit einer abnehmenden, wirtschaft -
lichen Stabilität ab 2011 sein. Ein Jahr später 
würde die Krise umso heft iger zurückkehren. 

Neben diesen Zukunft sausblicken gab Folker 
Hellemeyer zudem noch eine interessante Pro-
gnose zum Euro-Dollar-Verhältnis ab. Seine 
Einschätzung: Zum Jahresende 2010 könnte 
diese den Faktor 1,41 betragen. Viele seiner 
Zuhörer erachteten dies als unwahrscheinlich, 
doch betrachtet man den Kurs Mitte August 
im Vergleich zu den aktuellen Werten spricht 
die Tendenz eindeutig für die Meinung unse-
res Gastredners. 

Wir bedanken uns bei Herrn Hellmeyer und 
werden diesen bestimmt wieder einmal nach 
Flensburg einladen, um dann in ruhiger, wenn 
auch nicht ganz so stimmungsvoller Atmo-
sphäre erneut in den Genuss eines Vortrags 
von ihm zu kommen.
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Als im Jahre 2001 der Grundstein für die Marina Sonwik gelegt 
wurde, schätzten viele das Vorhaben als durchaus mutig ein. Torsten 
Koch, Geschäftsführer der Sonwik Management GmbH & Co. KG, 
erinnert sich: „Kreativität, Kompetenz und Einsatzkraft, gebündelt 
mit dem Optimismus, gemeinsam die Projektentwicklung voran-
treiben zu können, waren unsere Erfolgsfaktoren.“

Heute besticht Sonwik durch ein reizvolles Zusammenspiel  
aus Tradition und Moderne.
Neben der denkmalschutzgerechten Sanierung der historischen 
Marinequartiere wurden die Turmbauten „Lee & Luv“ errichtet, die 
als Torensemble schon von Weitem als Markenzeichen Sonwiks zu 
erkennen sind und ihren Bewohnern einen spektakulären Ausblick 
auf die Förde gewähren. Auch die Architektur der 20 zweistöcki-
gen Wasserhäuser, die auf einer fest im Meeresboden verankerten 
Brücke errichtet wurden, ist zukunftsweisend. Mit viel Transparenz 
und klaren Formen liefern sie einen farbenfrohen Kontrast zu den 
klassischen Backsteinbauten. 

Seine attraktive Wasserlage und das exklusive Immobilienkonzept 
haben dafür gesorgt, dass sich Sonwik schnell zu einem lebendi-
gen Stadtteil entwickelt hat, in dem sowohl Gewerbetreibende als 
auch Privatleute ihren Traum vom Leben am Meer verwirklichen 
konnten – mit dem Bootsanleger direkt vor der eigenen Haustür. 
Denn speziell für Wassersportler bietet Sonwik mit seiner 4-Sterne-
Marina optimale Bedingungen, ob im Urlaub oder in der Freizeit.  

370 Liegeplätze, eine moderne Infrastruktur sowie umfangreiche 
Serviceleistungen machen den Hafen zur beliebten Anlaufstelle. 
Und nicht zuletzt liegt eines der schönsten Segelreviere der Ostsee 
direkt vor den Toren Sonwiks. 

Eine ausgedehnte Promenade und die ortsansässige Gastronomie 
laden zusätzlich zu einem Abstecher dorthin ein, den auch „Einhei-
mische“ gerne machen. „Heute ist Sonwik ein festet Bestandteil der 
Stadt Flensburg. Wir sind schon ein wenig stolz auf das Erreichte 
und fest entschlossen, auch in Zukunft den Standort mit Einsatz 
und der erforderlichen Portion Liebe weiterzuentwickeln“, so Koch. 

H.P.O. steht der Sonwik Management in allen Gestaltungs- und 
Steuerfragen von Beginn an zur Seite – zuverlässig und umsichtig. 
Diese Einschätzung teilen Geschäftsführer und Mitarbeiter des Un-
ternehmens. Besonders positiv fällt auf, dass jeder Ansprechpartner 
im Hause H.P.O., ob Zentrale oder Sachbearbeiter, stets freundlich 
und hilfsbereit ist. „Wir vertrauen der langjährigen und umfassen-
den Erfahrung der H.P.O. und behalten dank dieser auch in kom-
plexen Fragestellungen stets den Überblick. Präzise Auskünfte, 
transparente Unterlagen – das gefällt uns gut“, stellt Torsten Koch 
zufrieden fest.

 
Foto: Maritime Abendstimmung: Blick von der Marina auf die Ge-
bäude an der Promenade.

Ein maritimer Stadtteil erfüllt Se(e)hnsüchte

Mandanten im Porträt  
Die Sonwik Management GmbH & Co. KG
Im Rahmen eines beispielhaften Konversionsprojektes ist auf einem ehemaligen Marinegelände 
an der Flensburger Förde in den letzten Jahren ein lebendiger Stadtteil gewachsen, der seinem 
schönen Namen alle Ehre macht: Sonwik, Sonnenbucht, ist das Lebenswerk einer Investoren-
gemeinschaft, deren Vision auf einem Areal von insgesamt 12,5 Hektar Wirklichkeit geworden 
ist. Bauträgerin und -betreuerin ist die Sonwik Management GmbH.


